
MELDUNG VON ÄNDERUNGEN DER BEMESSUNGS- 

GRUNDLAGE BEI UNEINBRINGLICHEN FORDE-

RUNGEN

Ab 1.1.2021 sind nachträgliche Änderungen der Be-

messungsgrundlage infolge Uneinbringlichkeit (§ 17 

Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG) zusätzlich separat zu erklä-

ren. 

Die Verpflichtung betrifft sowohl den Leistenden (Zeile 

73, Kz. 50) als auch den Leistungsempfänger (Zeile 74, 

Kz. 37). Diese statistischen Angaben treten neben der 

Erfassung der Entgeltminderung bei der abzuführen-

den Umsatzsteuer (Zeile 20, Kz. 81) bzw. der Reduzie-

rung der Vorsteuer (Zeile 55, Kz. 66). Die Formulare 

für die Umsatzsteuerjahreserklärung wurden entspre-

chend ergänzt. 

Änderungen bei innergemeinschaftlichen Erwerben  

(§ 17 Abs. 1 Satz 5 UStG), bei Umsätzen, für die der 

Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG 

schuldet, bei Steuerschuld des Auslagerers nach § 13a 

Abs. 1 Nr. 6 UStG und bei der Lieferung an den letzten 

Abnehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksge-

schäft nach § 25b UStG sind nicht zusätzlich einzutra-

gen. Auch Skonti, Rabatte etc. sind nicht zu berück-

sichtigen, da es sich hier nicht um Fälle der Unein-

bringlichkeit einer Forderung handelt. 

UMSATZSTEUERVORANMELDUNGEN –  
ANPASSUNGSBEDARF DURCH NEUEN VORDRUCK!
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Mit BMF-Schreiben vom 22.12.2020 hat die Finanzverwaltung die neuen Vordrucke für die 

Umsatzsteuervoranmeldung und -jahreserklärung 2021 vorgestellt.  Der Vordruck zur Um-

satzsteuervoranmeldung (UStVA) enthält neben einigen Änderungen in der Reihenfolge der 

Zeilen, die ohne Auswirkung auf die bekannten Kennziffern sind, dabei eine wichtige Neue-

rung, die viele Unternehmen betreffen wird.



UNEINBRINGLICHKEIT

Problematisch ist, dass der Zeitpunkt der Uneinbring-

lichkeit gesetzlich nicht definiert ist. Nach Auffassung 

der Finanzverwaltung liegt eine Uneinbringlichkeit ins-

besondere in folgenden Fällen vor (Abschnitt 17.1 Abs. 5 

Umsatzsteueranwendungserlass – nicht abschließend):  

› Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, 

› Forderungsverjährung,

› bei substantiiertem Bestreiten der Forderung oder 

› wenn der Zahlungsanspruch nicht erfüllt wird und 

wenn objektiv auf absehbare Zeit nicht mit einer 

Zahlung zu rechnen ist. 

Zwar lassen sich diese Regelfälle der Uneinbringlich-

keit nennen, es bleibt aber bei einer Einzelfallentschei-

dung, die leider nicht immer zweifelsfrei möglich ist. 

Vertraglich vereinbarte Gewährleistungseinbehalte zur 

Absicherung von Gewährleistungsansprüchen be-

gründen beispielsweise nur dann eine Uneinbringlich-

keit, wenn dem Unternehmer nachweislich eine Absi-

cherung über eine Bankbürgschaft nicht möglich war.  

PRAXISHINWEIS

Ob sich die Erklärungen des Leistenden und des Leis-

tungsempfängers bei der Meldung von uneinbringli-

chen Forderungen decken, ist in der Praxis in vielen 

Fällen ungewiss. Trotz massiver Kritik der Verbände 

sind die zusätzlichen Angaben ab dem Voranmelde-

zeitraum Januar 2021 verpflichtend zu beachten. Un-

ternehmen müssen daher reagieren, um IT-seitig eine 

Lösung zu finden. Darüber hinaus sollten Mitarbeiter 

entsprechend informiert werden. 

In der praktischen Umsetzung wird für die Erfüllung 

der Verpflichtung vermutlich ein separater Steuer-

schlüssel oder ein separates Buchungskonto erforder-

lich werden. Dabei ist zu beachten, dass die Fälle der 

Uneinbringlichkeit einer Forderung von den übrigen – 

nicht separat zu meldenden Fällen – der bloßen Ände-

rung der Bemessungsgrundlage abzugrenzen sind.

Neben praktischen Umsetzungsfragen ist auch die 

materielle Thematik nicht zu unterschätzen. Die Frage 

des Zeitpunkts der Uneinbringlichkeit ist häufig Streit-

punkt zwischen Unternehmen und der Finanzverwal-

tung in Betriebsprüfungen. Über die Abgrenzung soll-

ten die Mitarbeiter der Buchhaltung deshalb geson-

dert in Handlungsanweisungen informiert und ggf. 

geschult werden.

Hinweis: Weitere Änderungen betreffen die Neue-

rungen aufgrund des sog. Digitalpaktes, welche mit 

Wirkung zum 1.7.2021 in Kraft treten werden. Hierü-

ber werden wir in einem gesonderten Newsletter in-

formieren. 
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